
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18. Januar 2013 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  
der 

SITZUNG DES STADTRATES DER GROßEN KREISSTADT ZITTAU  

Donnerstag, den 31.01.2013 17:00 Uhr 

Bürgersaal im Rathaus 

 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1.  Eröffnung 

 
 
 
 

 2.  Feststellung der fristgerechten  Ladung und Beschlussfähigkeit 
 

 
 
 

 3.  Anträge zur vorläufigen Tagesordnung und Bestätigung 
 

 
 
 

 4.  Genehmigung der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 22.11.2012 
und 13.12.2012 
 

 
 
 

 5.  Bericht des Oberbürgermeisters nach § 52 (4) SächsGemO 
 

 
 
 

 6.  Vorstellung der Ergebnisse des Projektes "Prüfung kinderfreundliche 
Stadt" durch Schüler der Park-Mittelschule (Power Point) 
 

199/2012 
 
 

 7.  Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses 188/2012 vom 13.12.2012 
über die Abwägung des Entwurfes und die Satzung des einfachen 
Bebauungsplanes Nr. XXVII "Regelung des Einzelhandels im 
Stadtgebiet von Zittau mit Ortsteil Pethau" (Sitzungsdrucksache-Nr.: 
188/2012) 
 

001/2013 
 
 

 8.  Beschluss über die Abwägung des Entwurfes und die Satzung des 
einfachen Bebauungsplanes Nr. XXVII "Regelung des Einzelhandels 
im Stadtgebiet von Zittau mit Ortsteil Pethau" 
 

002/2013 
 
 

 9.  Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 für den 
Eigenbetrieb Tourist-Information 

003/2013 
 
 



   

 

 10.  Beschluss zur Übertragung von Haushaltsausgaberesten im 
Vermögenshaushalt 2012 in das Haushaltsjahr 2013 
 

005/2013 
 
 

 11.  Beschluss zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Zittau mit den 
Teilbereichen Nord und SüdOst 
 

006/2013 
 
 

 12.  Beschluss zum energiepolitischen Arbeitsprogramm der Großen 
Kreisstadt Zittau für den Zeitraum  2013 - 2018 
 

200/2012 
 
 

 13.  Beschluss zur 2. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung für 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Großen Kreisstadt Zittau 
 

187/2012/1 
 
 

 14.  Anfragen der Stadträte 
 

 
 
 

   
 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 15.  Stundungen 

 
 
 
 

 

Gegen 18:00 Uhr können die Zittauer EinwohnerInnen, Gewerbetreibenden und 
Grundstücksbesitzer zu städtischen Angelegenheiten Fragen stellen oder Anregungen und 
Vorschläge unterbreiten (Fragestunde gemäß § 44 Abs. 3 SächsGemO). 
 

 
 
 

 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 
 
 
Verteiler: 
entsprechend Bekanntmachungssatzung vom 23.11.2006  
(zuletzt geändert 13.12.2012) 


